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Das Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst in Baden-
Württemberg vergibt seit 1980 Sti-
pendien an Nachwuchsautoren, die 
mit ihrem schriftstellerischen Werk 
überzeugen und dem Land verbun-
den sind. 

Mit dem Stipendium hat man auch 
eine Lesereise kombiniert; Singen 
ist inzwischen ein fester Standort 
dieser Literatur on Tour geworden. 

In diesem Jahr werden drei Debüt-
romane prämiert, deren junge Prot-
agonisten es auf ihre eigene Art mit 
ihrem persönlichen Schicksal auf-
nehmen und dabei erwachsen wer-
den. 

Erleben kann man Claudia Schuh-
macher, Sophia Fritz und Stefan 
Hornbach am Donnerstag, 12. Ok-
tober, um 20 Uhr im Theater „Die 
Färbe“ (Schlachthausstraße 24, 

Singen). Der Eintritt ist frei; um Re-
servierung wird gebeten: Telefon 
07731/64646 oder 
www.diefaerbe.de; das Theaterre-
staurant ist ab 18 Uhr geöffnet. 

Oberbürgermeister Bernd Häusler 
und Ariane Limberg vom Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst werden Grußworte hal-
ten, die Moderation obliegt Oswald 
Burger. 

Groß ist die Freude in Singen, Kon-
stanz, Radolfzell und Stockach: 
Diese Städte sind die Austragungs-
orte der 28. Baden-Württembergi-
schen Kinder- und Jugendliteratur-
tage. Junge Menschen zum Lesen 
zu motovieren, sie für Wort und 
Sprache, Fantasie und Geschichten 
zu begeistern, so lautet das Ziel.

Dafür haben die vier Städte ein ab-
wechslungsreiches Mammut-Pro-
gramm mit über 190 Veranstaltun-
gen vom 21. Oktober bis zum 18. 
November auf die Beine gestellt. In 
Singen laden allein 65 Events zum 
Mitmachen ein. 

An den ungewöhnlichsten Orten 
spannenden Geschichten lau-
schen, die eigene Kreativität in in-
teressanten Workshops ausleben 
oder eine Zeitreise in historische 
Schreibwerkstätten unternehmen 
– all dies ist möglich! Und das bei 
freiem Eintritt. 

Zwölf namhafte Autorinnen und 
Autoren konnten für Lesungen in 
den Schulen gewonnen werden, 
wie beispielsweise Katja Brandis, 
Michael Peinkofer und Ursula Poz-
nanski – um nur einige zu nennen. 

Die Eröffnungsveranstaltung am 
Samstag, 21. Oktober, um 15 Uhr 
beginnt gleich mit einem Weltre-
kord-Versuch: Der bekannte Kin-

derbuchautor Stefan Gemmel liest 
im Bürgersaal der Stadt Singen 
aus einer eigens für diesen Tag ge-
schriebenen Geschichte. Die Le-
sung wird live in die Städte Kon-
stanz, Radolfzell und Stockach 
übertragen. Dort sollen sich dann 

abwechselnd die Kinder zusam-
men mit ihren Familien und Freun-
den gegenseitig Teile der Geschich-
te pantomimisch „erzählen“. 

Für Friederike Gerland, Leiterin 
der Städtischen Bibliotheken Sin-

gen, ist es wichtig, den Umgang 
mit Schrift und Sprache über mög-
lichst viele Sinne mit großem Spaß 
zu vermitteln. Deshalb sind im 
Programm auch etliche erlebnis-
reiche Workshops zu finden, man 
kann beispielsweise Comics mit 

dem iPad erstellen, einen Poetry 
Slam meistern oder eigene Man-
gas zeichnen. 

Alle Veranstaltungen sind detail-
liert aufgeführt unter 
www.kj-literaturtage.de

Zur frühzeitige Warnung und schnel-
len Information der Bevölkerung bei 
Gefahren sowie zur Bereitstellung 
entsprechender Handlungsempfeh-
lungen wird die Stadt Singen ihr Si-
renennetz neu ausbauen. Nach dem 
kalten Krieg wurden bundesweit 
die Sirenen auf den Dächern bis 
auf ein paar einzelne Sirenen abge-
baut, die man dann zur Alarmierung 
der Feuerwehren eingesetzt hat, so 
auch in den Singener Ortsteilen. 
Nachdem nun die Singener Feuer-
wehr mit allen Abteilungen mit-
tels der aktuell modernsten digita-
len Technik und einer zusätzlichen 
App alarmiert werden kann, wurde 
die Alarmierung über Sirene in den 

Ortsteilen kürzlich abgeschaltet.

Die Sirenen selbst bleiben jedoch 
bestehen und das Netz wird so-
gar im gesamten Stadtgebiet zur 
Frühwarnung der Bevölkerung bei 
einem Schadensereignis neu aus-
gebaut. Durch die neue Technik ist 
auch eine Warnung auf begrenzte 
Teilbereiche der Stadt im Bedarfs-
fall möglich. Gerade die Katastro-
phe im Ahrtal hat deutlich gezeigt, 
wie wichtig die Frühwarnung zur Si-
cherheit des Bevölkerungsschutzes 
auch außerhalb von Warn-Apps ist. 

Der Ausbau der Technik im Stadt-
gebiet wird noch in diesem Jahr be-

ginnen und in 2024 vollendet wer-
den. Vorgesehen sind hierzu 15 Si-
renenstandorte im gesamten Stadt-
gebiet. Für 2025 ist im Fortgang die 
Erneuerung der Altsirenen in allen 
Ortsteilen auf die neueste Technik 
geplant.

Die Stadt Singen geht noch einen 
Schritt weiter und investiert in ein 
Sprachmodul, um direkte Warnun-
gen per Sprachdurchsage an ihre 
Einwohner zu geben. Statt nur ei-
nen Warnton auszusenden, ist es 
damit möglich, eine Durchsage zur 
Gefahrenlage und die daraus erfor-
derliche Verhaltensweise an die Be-
völkerung zu richten. 

Mit neuer Technik und Sprachmodul Bevölkerung gezielt warnen

Singener Sirenennetz 
wird ausgebaut 

Die Sanierung der Alpenstraße be-
ginnt am Montag, 16. Oktober, ab 
der Kreuzung Ekkehardstraße. Die 
Alpenstraße wird zwischen der Ek-
kehard- und der Hegaustraße neu 
hergestellt. Außerdem werden Teile 
der Schwarzwald- und Hadwigstra-
ße sowie der Platz vor dem Finanz-
amt erneuert. Für die Bauarbeiten 
ist eine Vollsperrung notwendig. 
Voraussichtliches Bau-Ende: Mai 
2024. 

Neben den Straßenbauarbeiten 
werden die Hauptwasserleitung so-
wie die Kanalhausanschlüsse er-
neuert; außerdem erfolgen Strom-, 
Beleuchtungs- und Glasfaserlei-
tungsarbeiten. 

Selbstverständlich wird versucht, 
die Zufahrt zu den Grundstücken für 
die Anwohner soweit wie möglich 
zu gewährleisten. Falls dies nicht 
der Fall sein sollte, erhalten die An-
wohner rechtzeitig eine Information 
von der Baufirma. 

Seit August gibt es in Singen eine 
neue Kindertagespflege: Die „Villa 
Gänseblümchen“ in Schlatt unter 
Krähen. Lunara Kinn, pädagogi-
sche Fachkraft und Tagesmutter, 
und Denise Stauch, ebenfalls Ta-
gesmutter, bieten eine Betreuung 
für Kinder unter drei Jahren aus 
Singen und den Ortsteilen an. 

Die großzügigen Räumlichkeiten 

sind bestens an die Bedürfnisse 
der Kinder angepasst: Es gibt ei-
nen großen offenen Spiel- und Ess-
bereich mit Küche, einen geräumi-
gen Schlaf- und Ruheraum sowie 
eine Turnhalle im Untergeschoss. 

Die pädagogische Arbeit wird al-
tersgerecht sowie nach individuel-
lem Entwicklungsstand gestaltet. 
Bisher wurde das Angebot von den 

Eltern und den Kindern gut ange-
nommen. 

Das Einzige, was noch fehlt, ist 
eine zuverlässige Aushilfskraft, 
die die Tagesmütter unterstützt. 
Wer sich für diese Tätigkeit in-
teressiert, ist herzlich willkom-
men. Bitte melden unter Telefon 
0176/24631040 oder 
E-Mail: lunara.kinn@gmx.de 

In den letzten Jahren hat sich der 
Biber in nahezu allen Kommu-
nen des Landkreises wieder an-
gesiedelt. Da er zu den streng 
geschützten Arten zählt, entste-
hen durch seine rasante Ausbrei-
tung vermehrt Konflikte zwischen 
flächen- und anlagenbezogenen 
Nutzungsinteressen und dem Bi-

ber – dessen Lebensraum. Die 
Untere Naturschutzbehörde des 
Landratsamtes Konstanz richtet 
daher die Kontaktstelle Biber ein, 
die Unterstützung im Umgang mit 
dem Biber bietet. 

Damit kommt die Behörde ihrer 
Verantwortung nach, im Sinne ei-
nes Interessensausgleichs zwi-
schen Artenschutz und Nutzungs-
interessen schnelle und ausge-
wogene Lösungen zu finden, die 

auch im Einklang mit dem Gewäs-
serschutz stehen.

Die Zuständigkeiten und Ablauf-
prozesse wurden mit den betei-
ligten Akteuren abgestimmt und 
verbindlich festgelegt. So soll im 
Landkreis Konstanz ein Biberma-
nagement mit schnellen Entschei-
dungsprozessen und guter Kom-
munikation entstehen. Die Kon-
taktstelle Biber ist ab sofort unter 
Biber@LRAKN.de erreichbar.

Kinder- und Jugendliteraturtage: Viel mehr als Lesen!

Literaturstipendiaten lesen in der „Färbe“

Große Freude im Kunstmuseum Singen bei der Preisverleihung der Helmut-Kraft-Stiftung zur Förde-
rung der bildenden Kunst an Gerold Miller und zur Schenkungsübergabe des Kunstwerks „instant 
vision 221“ an das Kunstmuseum (von links): Museumsleiter Christoph Bauer, Isolde Kraft (Stifterin), 
Künstler Gerold Miller, Brigitte Aumayer (Geschäftsführende Stiftungsrätin) und Oberbürgermeister 
Bernd Häusler. 

Ab Montag, 16. Oktober

Vollsperrung: Alpenstraße wird saniert 

Stadtverwaltung 
Sämtliche Dienststellen der Stadt-
verwaltung Singen sind am Mitt-
woch, 18. Oktober, ab 12 Uhr we-
gen einer Personalversammlung ge-
schlossen. 

Große
Vorfreude 
bei allen 
Beteiligten 
auf ein 
kunterbuntes 
Lesefestival 
für Kinder 
und Jugend-
liche vom 
21. Oktober 
bis zum 18. 
November: 
Über 190 Ver-
anstaltungen 
rund ums 
Lesen laden 
zum Mitma-
chen ein.

Neue Kindertagespflege: „Villa Gänseblümchen“

Kontaktstelle Biber
für den Landkreis

 „Sie werden lachen, 
es geht um den Tod“

Warum lohnt es sich, über das Ster-
ben zu reden? Was macht das Leben 
schön? Was bereuen Menschen am 
Sterbebett am meisten? Wäre eine 
Wunderpille, die ewiges Leben ver-
spricht, verlockend? Antworten auf 
diese Fragen bringen „Die TABU-
TANTEN“ am 14. Oktober um 19 Uhr 
im Walburgissaal auf der Musikinsel 
in Singen auf die Bühne.

Jedes Jahr im Oktober findet der 
Welthospiztag statt. Aus diesem 
Anlass lädt der Hospizverein Sin-
gen und Hegau e. V. – Förderverein 
zu einem Improvisationsabend ein, 
der sich dem Tod von seiner heite-
ren Seite nähert.

Das Improvisationsduo bricht mit 
Tabuthemen und wirft einen hu-
morvoll tiefgründigen Blick auf den 
Tod. „Sie werden lachen, es geht 
um den Tod“, so heißt das Pro-
gramm der TABUTANTEN, mit dem 
sie deutschlandweit auf Tour sind. 
In charmanter Interaktion mit dem 
Publikum lassen sie spontane Sze-
nen entstehen – rund um die The-
men Leben und Sterben, Liebe und 
Trauer. 

Preisverleihung und Schenkung 

„Hochwillkommenes Werk“ 
für Sammlung des Kunstmuseums

Die Alpenstraße wird zwischen der Ekkehard- und Hegaustraße sa-
niert.
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Öffentliche Sitzung 

Öffentliche Bekanntmachung 

Ehrenamtliche Familienpatinnen und 
-paten bieten Familien in Stresssitu-
ationen Unterstützung im Alltag. Mit 
ihrer Zeit und Erfahrung entlasten sie 
die Eltern und tragen zu einem glück-
lichen Aufwachsen der Kinder bei. 
Für angehende Patinnen und Paten 
veranstaltet das Amt für Kinder, Ju-
gend und Familie des Landratsam-
tes nun eine vorbereitende Qualifi-
zierung am 21. und 28. Oktober 2023 
von 10 - 15 Uhr im Behördenzentrum 
in Radolfzell.

Die Familienpatinnen und -paten 
machen beispielsweise Unterneh-
mungen mit den Kindern, begleiten 

die Familien bei Behördengängen 
und Arztbesuchen oder stehen als 
Gesprächsperson zur Verfügung. 
Das Amt für Kinder, Jugend und Fa-
milie unterstützt die Ehrenamtli-
chen mit regelmäßigen Austausch-
treffen und Fortbildungen, fachli-
cher Begleitung, Fahrtkostenerstat-
tung und Versicherung während der 
Einsätze. 

Anmeldung oder weitere Informa-
tionen bei Kerstin Schulz, Ehren-
amtsprojekte im Amt für Kinder, Ju-
gend und Familie, E-Mail Familien-
patenschaften@LRAKN.de oder Te-
lefon 07531/800-2071. 

Rund 30 Kinder und Jugend-
liche folgten der Einladung 
der Bibliothekarinnen Petra 
Petersen und Christina  
Thürmer zum Abschlussfest 
der Ferien-Leseaktion „HEISS 
AUF LESEN“. Neben der 
Verlosung vieler Preise – 
wie beispielsweise Bücher-
gutscheine, Brettspiele und 
Familien-Eintritt fürs Minigolf 
– sorgte der Schauspieler, 
Sprecher und Moderator 
Rainer Rudloff mit seiner 
wandlungsfähigen Stimme 
für gute Unterhaltung in der 
Bücherei. Für jedes Kind, das 
mindestens drei Bücher 
gelesen hat, gab es eine 
Urkunde. 

Neue Qualifizierung für Familienpaten Spaß beim Abschlussfest von „HEISS AUF LESEN“

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Sitzung 

des Verwaltungs- 
und Finanzausschusses

am Dienstag, 17. Oktober, 
um 16 Uhr im Ratssaal des

Rathauses, Hohgarten 2

Tagesordnung:

1 Bericht der Stabsstelle Rech-
nungsprüfung über die örtliche 
Prüfung des Jahresabschlusses 
der Stadt Singen für das Haus-
haltsjahr 2022

2. Feststellung des Jahresab-
schlusses 2022 der Stadt Singen

3. Sachstandsbericht zur Grund-
steuerreform

4. Verzicht auf die Einführung ei-
ner Grundsteuer C im Rahmen der 
Grundsteuerreform

5. Neufassung der Hundesteuer-
satzung bei der Stadt Singen

6. Sachstandsbericht zur Einfüh-
rung einer Verpackungssteuer bei 
der Stadt Singen

7. Satzung zur Änderung der Sat-

zung über den Feuerwehrkosten-
ersatz (Neukalkulation der Ge-
bührentatbestände) und Einfüh-
rung der Entgelte für Werkstatt-
leistungen

8. Gewährung einer Beihilfe nach 
den beihilferechtlichen Vorschrif-
ten des Landes mit Zuschuss des 
Dienstherrn zur Krankheitskos-
tenversicherung für die Beamtin-
nen und Beamten des Einsatz-
dienstes der Feuerwehr

9. Förderungen von Begegnungen 
im Rahmen der Städtepartner-
schaften – Zuschüsse ab 2024

10. Mitteilungen/Anträge

10.1 2. Finanzbericht für das Jahr 
2023 an den Gemeinderat der 
Stadt Singen

11. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich zu 
dieser Sitzung eingeladen. Ände-
rungen bitte dem Aushang im Rat-
haus entnehmen oder unter 
www.singen.de 
(Rubrik „Sitzungen“). 

Vorhabenbezogener
Bebauungsplan mit Vorhaben-

und Erschließungsplan und
Örtliche Bauvorschriften

„Wehrdstraße II“
Satzungsbeschluss und 

Inkrafttreten

Der Gemeinderat der Stadt Singen 
hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 3. Mai 2023 den Vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan mit Vor-
haben- und Erschließungsplan 
(VEP) und Örtlichen Bauvorschrif-
ten „Wehrdstraße II“ gemäß § 10 
BauGB als Satzungen beschlossen. 

Planungsgebiet
Das Planungsgebiet wird im Norden 
von der Wehrdstraße, im Süden von 
der Lange Straße, im Westen von 
der Rielasinger Straße und im Osten 
von der Maggistraße begrenzt. Die 
Grenzen des Planungsgebietes sind 
im beigefügten Übersichtsplan dar-
gestellt. Die exakten Grenzen des 
Plangebiets ergeben sich aus dem 
abgebildeten Übersichtsplan.

Ziel und Zweck
Mit dem Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan mit Vorhaben- und 
Erschließungsplan (VEP) und den 
Örtlichen Bauvorschriften „Wehrd-
straße II“ wird die planungsrecht-
liche Grundlage für die Errichtung 

eines großflächigen Einzelhandels 
mit Wohnen und wohnähnlichen 
Nutzungen in der Singener Süd-
stadt, unmittelbar südwestlich des 
Hegau-Towers, geschaffen.

Verfahren
Die Aufstellung des Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans mit Vorha-
ben- und Erschließungsplan (VEP) 
und Örtlichen Bauvorschriften er-
folgte im Verfahren gemäß § 12 
BauGB.

Inkrafttreten und Einsichtnahme
Der Vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan (VEP) und die Ört-
lichen Bauvorschriften werden mit 
dieser Bekanntmachung rechtsver-
bindlich. 

Der Vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan (VEP) und Örtli-
chen Bauvorschriften können mit 
der beigefügten Begründung ein-
schließlich Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung ge-
mäß § 10 Absatz 3 BauGB im Fach-
bereich Bauen, Abteilung Stadt-
planung, Rathaus, 1. OG, Zimmer 
103-105 und 141-144, Hohgarten 2, 
78224 Singen (Hohentwiel), von je-
dermann während den allgemeinen 
Dienststunden eingesehen werden. 

Dabei wird auf Verlangen auch Aus-
kunft über den Inhalt erteilt. 

Hinweise
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 
3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 BauGB 

über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den oben 
genannten Bauleitplan und über 
das Erlöschen von Entschädigungs-

ansprüchen wird hingewiesen. 

Nach § 215 Absatz 1 BauGB wird 
eine beachtliche Verletzung der in 
§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 - 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung von § 214 Absatz 
2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, ein nach § 
214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beacht-
licher Mangel des Abwägungsvor-
gangs oder ein beachtlicher Fehler 
nach § 214 Absatz 2a BauGB unbe-
achtlich, wenn sie beziehungswei-
se er nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist darzulegen.

Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustande-
kommen der Satzung wird nach § 4 
Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden 
sind.

Singen, 11. Oktober 2023

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Bebauungsplan und 
Örtliche Bauvorschriften

„Ekkehardstraße /
Erzbergerstraße“

Satzungsbeschluss und 
Inkrafttreten
Der Gemeinderat der Stadt Sin-
gen hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 26. September 2023 den 
Bebauungsplan und die örtlichen 
Bauvorschriften „Ekkehardstraße/
Erzbergerstraße“ als Satzungen be-
schlossen. 

Planungsgebiet
Das Planungsgebiet wird im Nor-
den von der Freiheitstraße, im Sü-
den von der Schwarzwaldstraße, 
im Westen von der Erzbergerstraße 
und im Osten von der August-Ruf-
Straße begrenzt. Die Grenzen des 
Planungsgebietes sind im beige-
fügten Übersichtsplan dargestellt. 
Die exakten Grenzen des Plange-
biets ergeben sich aus dem abge-
bildeten Übersichtsplan.

Ziel und Zweck
Mit dem Bebauungsplan und den 
Örtlichen Bauvorschriften „Ekke-
hardstraße/Erzbergerstraße“ wer-
den die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Steuerung 
der Gebäudekubatur geschaffen. 
Gegenstand der Planung ist, die 
historische Stadtstruktur mit städ-
tebaulich prägnanten Zusammen-
hängen zu erhalten und die innen-
stadttypischen Nutzungen, wie 
z.B. Handel und Dienstleistung 
insbesondere in den Erdgeschos-
sen, zu sichern. 

Verfahren
Die Aufstellung des Bebauungs-
plans und der örtlichen Bauvor-
schriften erfolgte im beschleunig-

ten Verfahren gemäß § 13a BauGB. 

Inkrafttreten und Einsichtnahme
Der Bebauungsplan und die örtli-
chen Bauvorschriften werden mit 
dieser Bekanntmachung rechts-
verbindlich. Der Bebauungsplan 
und die örtlichen Bauvorschriften 
können mit der beigefügten Be-
gründung im Fachbereich Bauen, 
Abteilung Stadtplanung, Rathaus, 
1. OG, Zimmer 103-105 und 141-
144, Hohgarten 2, 78224 Singen 
(Hohentwiel), von jedermann wäh-
rend den allgemeinen Dienststun-
den eingesehen werden. Dabei 
wird auf Verlangen auch Auskunft 
über den Inhalt erteilt. 

Hinweise
Auf die Vorschriften des § 44 Ab-
satz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 
BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für Eingriffe 
in eine bisher zulässige Nutzung 
durch den oben genannten Bau-
leitplan und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 

Nach § 215 Absatz 1 BauGB wird 
eine beachtliche Verletzung der in 
§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 - 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung von § 214 Absatz 
2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, ein nach § 
214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beacht-
licher Mangel des Abwägungsvor-
gangs oder ein beachtlicher Fehler 
nach § 214 Absatz 2a BauGB unbe-
achtlich, wenn sie beziehungswei-
se er nicht innerhalb eines Jahres 

seit der Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen.

Eine etwaige Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zu-
standekommen der Satzung wird 
nach § 4 Absatz 4 GemO unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 

Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind.

Singen, 11. Oktober 2023

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Hinweis: Die Veränderungssperre 
„Ekkehardstraße/Erzbergerstraße“ 
tritt gemäß § 17 Absatz 5 BauGB 
mit der Rechtskraft des Bebauungs-
plans „Ekkehardstraße/Erzberger-
straße“ außer Kraft.

des Ausschusses für 
Stadtplanung, Bauen und Umwelt

am Mittwoch, 18. Oktober, 
um 17 Uhr im Ratssaal des 
Rathauses, Hohgarten 2

Tagesordnung:

1. Baugesuche

1.1 Stadt Singen, Flst.Nr. 632/16, 
Widerholdstraße 22: Antrag auf 
Befreiung gemäß § 31 Absatz 2 
BauGB – Aufbau einer DHL-Pack-
station

2. Mitteilungen zu Baugesuchen

3. Anfragen und Anregungen zu 
Baugesuchen

4. Baubeschluss Neugestaltung 
Spielplatz „Auf der Kellerbreiten“ 

Bohlingen

5. Baubeschluss Neugestaltung 
Quartiers- und Kinderspielplatz 
Bühl

6. Nicht-Ausübung dingliches Vor-
kaufsrecht

7. Nicht-Ausübung dingliches Vor-
kaufsrecht

8. Mitteilungen/Anträge

9. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich 
zu dieser Sitzung eingeladen. Än-
derungen bitte dem Aushang im 
Rathaus entnehmen oder unter 
www.singen.de 
(Rubrik „Sitzungen“).
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Grundbucheinsichtsstelle:
Serviceleistungen auf einen Blick

GLKN: Kräfte bündeln im neuen Zentrum für 
Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Sie stehen für das neue Zentrum für Diagnostische und Interventio-
nelle Radiologie im GLKN: Direktor Prof. Markus Juchems (rechts) 
und sein Stellvertreter Dr. Peter Uhrmeister. 

Zu den Serviceleistungen der Grund-
bucheinsichtsstelle gehören:
• Einsichtnahme in das Grundbuch
• Erteilung von beglaubigten und 
unbeglaubigten Grundbuchab-
schnitten
• Unterschriftbeglaubigungen für 
Vereine

• Unterschriftbeglaubigungen für 
Löschungsbewilligungen (beispiels-
weise Löschung von Grundschulden)
• Unterschriftbeglaubigungen von 
Grundschuldbestellungen ohne 
Zwangsvollstreckungsunterwerfung
• Unterschriftbeglaubigungen nach 
§ 35b LFGG 

Die Grundbucheinsichtsstelle ist 
wie folgt erreichbar:
• Montag von 8.30 - 12 Uhr
• Mittwoch von 8.30 - 12 Uhr und
14 - 17 Uhr
• Freitag von 8.30 - 12 Uhr 
Marina Maier ist seit Mai die neue 
Grundbuchratsschreiberin. 

Sie wollen die Radiologie im Ge-
sundheitsverbund Landkreis Kon-
stanz (GLKN) zukunftssicher ma-
chen: Die beiden Chefärzte der 
Radiologischen Abteilungen am Kli-
nikum Singen und Konstanz, Prof. 
Dr. Markus Juchems (Konstanz) 
und Dr. Peter Uhrmeister (Singen). 
Gemeinsam mit Prof. Dr. Moritz  
Wente, Direktor Medizin und Pflege 
am GLKN, haben sie ein Konzept 
für ein GLKN-weites Zentrum für 
Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie erarbeitet. Darin sollen 
die Beschäftigten beider Standorte 
zukünftig enger verzahnt zusam-
menarbeiten und Synergien sollen 
besser genutzt werden. 

Auslöser für die gemeinsamen An-
strengungen sind personelle Ände-
rungen im Institut für Diagnostische 
und Interventionelle Radiologie am 
Klinikum Singen. Dort teilten sich 
die Chefärzte Dr. Peter Uhrmacher, 
Dr. Bernhard Ciolek und PD Dr. 
Christian Zwicker eine Chefarzt-
stelle. Letzterer ist zum Jahresende 
2022 in Ruhestand gegangen, Dr. 
Ciolek wird nächstes Jahr den Ruhe-
stand antreten. 

Mit einer Drittelstelle neben sei-
ner Tätigkeit in der Radiologischen 
Praxis lässt sich die Abteilung nicht 
führen, sagt Dr. Uhrmeister. Weil er 
sich bestens mit seinem Konstan-
zer Kollegen versteht, haben sich 
die beide schon vor einiger Zeit auf 
den Weg gemacht, um eine tragfähi-
ge Lösung für die Zukunft zu finden, 
die auch den Verbundcharakter 
stärker betont. Das sei ein „Leucht-
turmprojekt“ für den Gesundheits-
verbund, ist sich Prof. Markus  
Juchems sicher.

Das neue Zentrum für Diagnostische 
und Interventionelle Radiologie im 
GLKN bekommt eine gemeinsame 
Leitungsebene, bestehend aus Prof. 
Markus Juchems als Direktor und Dr. 
Peter Uhrmeister als Stellvertreter. 

Vor Ort in den Kliniken Singen und 
Konstanz gibt es Standortteams mit 
einem Leitungsteam, die Mitarbei-
ter sollen aber an beiden Kliniken 
arbeiten können. 

Damit lassen sich Ressourcen bes-
ser nutzen, freut sich Dr. Uhrmeister 
mit Blick auf eine gemeinsame Soft-
warelösung, aber auch hinsichtlich 
Materialnutzung und Großgeräten. 
Die IT soll harmonisiert werden, so 
dass die Mediziner vom jeweils an-
deren Standort aus auf die Patien-
tendaten zugreifen und diese tele-
radiologisch befunden können. 

Auch bezüglich des Personal-
mangels, vor allem im Bereich der 
MTRAs, helfe das neue Konstrukt in 
Sachen Versorgungssicherheit, er-
gänzt Prof. Juchems. Innerhalb des 

radiologischen Zentrums sind vier 
Sektionen geplant: Die Sektion In-
terventionelle Radiologie unter der 
Leitung von Dr. Daniel Gnutzmann, 
die Sektion Neuroradiologie unter 
der Leitung von Franziska Gärtner, 
die Sektion Brustbildgebung unter 
der Leitung von Dr. Sanja Trnavac 
und die Sektion Schnittbildgebung 
und Strahlenschutz unter der Lei-
tung von Dr. Harald Werthebach. 

Die Sektionen bedienen dann beide 
Klinikstandorte. Diese Sektionen 
machen auch deutlich, dass die 
Radiologie mit allen klinischen 
Fächern Schnittmengen hat – das 
macht sie neben den innovativen 
Technologien auch so spannend. 
Das neue Zentrum ist mit den ge-
nannten Strukturen am 1. August 
2023 gestartet.

hier endet das Amtsblatt

Beuren
an der Aach

Verwaltungsstelle: Telefon 45640 
Fax 791771

ov-beuren.Stadt@singen.de
www.beurenanderaach.de
Öffnungszeiten:
Montag 14 bis 17 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 8.30 bis 12 Uhr
1. u. 2. Freitag im Monat 8.30 bis 12 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Mittwoch 9.30 bis 12 Uhr
Freitag 20 bis 21 Uhr
Stadtteilbücherei:
Montag 15.30 bis 17.30 Uhr

Mülltermine
Donnerstag, 12. Oktober: Gelber Sack 
Mittwoch, 18. Oktober: Altpapier 

Bohlingen

Verwaltungsstelle: Telefon 22160
Fax 52068

ov-bohlingen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Montag 7.30 bis 12.30 Uhr
Dienstag 14 bis 16 Uhr
Mittwoch 7.30 bis 12.30/14 bis 18 Uhr
Donnerstag 7.30 bis 12.30 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Mittwoch 17 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei im Rathaus:
Montag 16 bis 18.30 Uhr

Keine Ortschaftsratssitzung
Die Ortschaftsratssitzung am heuti-
gen Mittwoch, 11. Oktober, entfällt. 

Vortrag
Der Kreisarchäologe Dr. Jürgen Hald 
berichtet über Grabfunde der frü-
hen Bronzezeit in Bohlingen und im 
Hegau am Donnerstag, 12. Oktober, 
um 19 Uhr im Weihbischof-Gnädin-
ger-Haus (Am Runden Turm 12). 

Abfalltermine
Donnerstag, 12. Oktober: Biomüll
Montag, 16. Oktober: Gelber Sack

Fundsache
Eine Flugdrohne wurde am 2. Okto-

 

ber bei der Verwaltungsstelle abge-
geben und kann abgeholt werden.

Friedingen

Verwaltungsstelle: Telefon 45393
Fax 791775

ov-friedingen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Montag 14 bis 16 Uhr
Dienstag 7.30 bis 12.30 Uhr
Donnerstag 14 bis 17.30 Uhr
Freitag 7.30 bis 12 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Donnerstag 16 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei:
Dienstag 17 bis 19 Uhr

Verwaltungsstelle
Geänderte Öffnungszeiten der Ver-
waltungsstelle bis einschließlich 
15. Oktober:  Montag 13 - 17 Uhr,
Dienstag 8 - 12.30 Uhr, 
Donnerstag 15 - 17 Uhr. 

Abfalltermine
Donnerstag, 12. Oktober: Gelber Sack
Mittwoch, 18. Oktober: Biomüll

Hausen
an der Aach

Verwaltungsstelle: Telefon 42851 
Fax 789436

ov-hausen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 8 bis 12/13.30 bis 16.45 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Dienstag 16 bis 17 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei:
Donnerstag 16 bis 18 Uhr

Bürgercafé 
Die nächsten Kaffeenachmittage 
finden am Donnerstag, 12. und 19. 
Oktober, jeweils ab 14 Uhr statt.

Offenes Liedersingen
Der Kulturausschuss lädt am Sonn-
tag, 15. Oktober, ab 11 Uhr zum of-
fenen Liedersingen mit Bewirtung 
in die Eichenhalle ein. Auch Lied-
wünsche können vorgebracht wer-
den. Der Erlös dieser Veranstaltung 
kommt der Nachbarschaftshilfe zu-
gute. 

Weihnachtsbaum 
gesucht

Die Ortsverwaltung sucht einen 
Spender für den diesjährigen Weih-
nachtsbaum, der auf dem Linden-
platz aufgestellt wird. Er sollte eine 

Mindesthöhe von rund sechs Me-
tern aufweisen. Wer einen solchen 
Baum spenden möchte, kann sich 
gerne bei der Ortsverwaltung mel-
den: Telefon 07731/42851 (diens-
tags) oder per E-Mail an 
ov-hausen@singen.de

Schlatt
unter Krähen

Verwaltungsstelle: Telefon 42615 
Fax 791700

ov-schlatt.Stadt@singen.de
www.schlatt-unter-kraehen.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.30 bis 12 Uhr
Dienstag und Mittwoch 13.30 bis 17 Uhr
Donnerstag 13.30 bis 18 Uhr
1. u. 2. Freitag im Monat 13.30 bis 16 Uhr
Sprechzeiten der Ortsvorsteherin:
Dienstag 15 bis 18 Uhr
Freitag 17 bis 18 Uhr
Stadtteilbücherei:
Mittwoch 17 bis 19 Uhr

Infos auf der Homepage 
Die Homepage des Stadtteils 
Schlatt unter Krähen enthält neben 
aktuellen Terminen und Nachrich-
ten auch Informationen über den 
Ort und seine Vereine, Gruppen, 
öffentlichen Einrichtungen sowie 
ortsansässigen Firmen. Einfach ein-
mal reinschauen unter
http://schlatt-unter-kraehen.de

Altpapier
Montag, 16. Oktober: Altpapier

Überlingen
am Ried

Verwaltungsstelle: Telefon 22539 
Fax 791773

0v-ueberlingen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 8 bis 12 Uhr
Mittwoch 14 bis 17 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Mittwoch 8 bis 9.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei:
Donnerstag 16 bis 19 Uhr

Ortschaftsrat tagt
Eine öffentliche Ortschaftsratssit-
zung findet am Dienstag, 17. Oktober, 
um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer 
„Alte Schule“ statt (Tagesordnung: 
Rathaus-Aushang). 

Verwaltungsstelle/Post
Öffnungszeiten der Verwaltungs-
stelle/Post: Montag, Dienstag, Don-
nerstag 14 - 17 Uhr, Mittwoch 8 - 12 
Uhr und 14 - 16 Uhr, Freitag 8 - 12 
Uhr, Samstag, 9 - 11 Uhr (nur Post!)
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Backhaus Mahl GmbH & Co. KG
BAUHAUS Singen in der Marie-Curie-Straße 2 · 78224 Singen · www.backhausmahl.de 

Ö�nungszeiten: Mo.–Sa. 7:00–20:00 Uhr

Am 12. Oktober 2023 erö�nen wir unser Fachgeschäft in der Marie-Curie-Straße 2.

Mahl-Zeit BAUHAUS Singen

Backh
BAUHAUS Si i d M i

Neu-
Erö�nung

Ihr erhaltet von uns einen  
kleinen Willkommensgruß,  
solange der Vorrat reicht.

Wir freuen uns auf euch.

BM_AZ_185x200_Neueroeffnung_Bauhaus_Singen_IsoNews_RZ_20230802.indd   1 11.09.23   11:27

Hohe Wellen schlägt derzeit 
ein noch ungeklärter Vorfall 
vor der Grundschule in Böh-
ringen: Laut einem Schreiben 
der Storchenschule habe dort 
am Freitag, 29. September, 
ein Mann in einem Auto mit 
Schaffhauser Kennzeichen ein 
Kind angesprochen und woll-
te es auf perfide Weise zu sich 
locken. 
So habe der unter anderem 
behauptet, dass die Mutter im 
Kofferraum liege. Das Kind 
ging darauf nicht ein, sondern 
informierte im Anschluss eine 
Betreuungsperson. Weiter be-
richtet die Schule, dass das 
Auto-Kennzeichen nicht ge-
nauer ermittelt werden konn-
te. Diese Nachricht verbreitete 
sich in Windeseile über die 
sozialen Medien und sorgte 
unter vielen Eltern für Angst 
und teilweise Panik.

Von der Polizei 
bestätigt

Auch die Konstanzer Polizei 
meldete am 5. Oktober den 
Vorfall auf Facebook. Hinwei-
se seien der Polizei in Radolf-
zell (Telefon 07732 - 95066 0) 
mitzuteilen. Außerdem wird 
darum gebeten, „unbestätigte 
Sachverhalte nicht über die 

sozialen Medien zu teilen“. Als 
Tipps zum Schutz der Kinder 
empfiehlt die Polizei, dass die-
se sich in Gruppen aufhalten 
sollten und dass Eltern ihnen 
erklären, was sie im Notfall 
tun sollten.
Auf Anfrage des WOCHEN-
BLATTs bestätigt Katrin Ro-
senthal von der Pressestelle 
des Polizeipräsidiums Kons-
tanz, dass zu diesem Vorfall 
eine Anzeige eingegangen sei. 
Am frühen Dienstagnachmit-
tag war dies aktuell die einzige 
Anzeige dieser Art in der Regi-
on. Zu dem Fall gab es bislang 
„keine neuen Erkenntnisse“.
 Anja Kurz

Zwischen Angst  
und Vorsicht

Dieses Elternschreiben wur-
de auf Facebook geteilt. 
 swb-Screenshot: Anja Kurz
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